
Die dadurch bedingte Erhöhung der Zahl der einge
legten Rechtsmittel muß aber in Kauf genommen wer
den. Es würde jeder Gerechtigkeit Hohn sprechen, 
wollte man aus Gründen der Arbeitserspamis die 
Voraussetzungen für die Überprüfung eines Urteils 
erschweren. Den Angeklagten, der im Vertrauen auf 
die Unmöglichkeit der Schlechterstellung gegen eine 
gerechte Strafe angehen will, wird der Richter er
kennen; er wird eine Besserstellung nicht erreichen. Er 
muß im Gegenteil, indem er die nochmalige Behand
lung seiner Straftat heraufbeschwört, damit rechnen, 
daß ein Kassationsantrag gestellt wird, wenn sich aus 
den Feststellungen des Rechtsmittelsgerichts ergibt, 
daß er im ersten Urteil allzu milde behandelt worden 
ist. Diese Möglichkeit, die Kassation eines Urteils be
antragen zu können, ist den Generalstaatsanwälten 
bzw. Oberlandesgerichtspräsidenten mit den Kassa
tionsgesetzen der Länder in die Hand gegeben. Bean
tragt werden kann die Nachprüfung rechtskräftig ge
wordener Urteile, wenn die Urteile auf einer Ver
letzung des Gesetzes im Sinne der §§ 337 bis 339 StPO 
beruhen oder wenn das Urteil bei der Strafzumessung 
offensichtlich der Gerechtigkeit widerspricht. Das LG 
Halle verweist auch auf diese Möglichkeit. Es glaubt, 
es dem Angeklagten überlassen zu können, einen ent
sprechenden Antrag herbeizuführen, falls er sich be
schwert glaubt. Das erscheint aber unzweckmäßig. Es 
ist weniger Sache des Angeklagten als vornehmste 
Aufgabe der richterlichen und staatsanwaltschaftlichen 
Behörden, zur Fällung eines gerechten Urteils beizu
tragen. Aus diesem Grunde ist diesen Stellen im Ein
zelfalle die Entscheidung darüber zu belassen, ob der 
durch das Verbot der r. i. p. gegebene Strafrahmen 
genügt, um dem Angeklagten sein Recht zuteil werden 
zu lassen. Tut er das nicht, so haben diese Stellen mit 
den Kassationsgesetzen ein Korrektiv zur Beseitigung 
offenbarer Ungerechtigkeiten in der Hand. Die Aus
führungen des LG Halle, wonach mit den Kassations
gesetzen der sowjetischen Zone die letzten Bedenken 
gegen die Zulassung der r. i .p. ausgeräumt seien, sind 
demnach gerade für die gegenteilige Ansicht als tref
fende Begründung zu verwerten.

Keine Bedenken sind gegen die Zulassung der r. i. p. 
beim Strafbefehl zu erheben. Hier liegen andere 
Erwägungen zugrunde. Dem .Strafbefehl geht keine 
Hauptverhandlung voraus. Die Entscheidung des Rich
ters beruht nur auf den Akten, ebenso der Antrag der 
Anklagebehörde. An eine derartige Entscheidung kann 
das Gericht nicht gebunden werden, wenn es auf Grund 
der Hauptverhandlung, die ihm ein Bild des Angeklag
ten und seiner Tat vermittelt, zu einer strengeren 
Würdigung kommt. Hier werden die Rechte des An
geklagten auch durch eine strengere Entscheidung nicht 
beeinträchtigt. Gerichtsreferendar H. Fincke, Dresden II.

II.
Zweierlei Gründe geben mir Veranlassung, mich an der 

Diskussion über diese Frage zu beteiligen. Einmal er
scheint es mir notwendig, darauf hinzuweisen, daß von 
den Gerichten innerhalb der sowjetischen Besatzungszone 
nicht das LG Halle allein, sondern auch das LG M a g d e 
b u r g  nach dem Jahre 1945 die Anwendung der refor
matio in pejus als zulässig erachtet hat. Weiterhin aber 
bestimmt mich dazu die Tatsache, daß es mir Vorbehal
ten blieb, bei ein und derselben Berufungsstrafkammer 
sowohl unter der Naziherrschaft als auch in der heuti
gen Zeit — freilich mit vertauschten Rollen und bei 
völlig veränderter Besetzung des Richterkollegiums 
und der Anklagevertretung — die Praxis der refor
matio in pejus zu erfahren: 1939 als politischer Ange
klagter, 1948 als Richter. Damals hatte ein Nazigericht 
„für Recht erkannt“, die mir in erster Instanz zudik
tierte Gefängnisstrafe um genau 25 Prozent zu erhöhen, 
„weil der Angeklagte seine Tat nicht bereut hat“, wie 
es in den Urteilsgründen hieß. Es wäre durchaus ver
ständlich, wenn ich nun auf Grund der im „Dritten 
Reich“ gemachten Erfahrungen bis auf den heutigen 
Tag grundsätzlich gegen die reformatio in pejus ein
gestellt sein würde. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Die Gilde der Nazirichter hat es seinerzeit besonders 
gegenüber antifaschistisch eingestellten Angeklagten zu 
einer Art Gewohnheitsrecht gemacht, sich der refor
matio in pejus zu bedienen und außerdem noch ihren

Opfern zumindest den Teil der Untersuchungshaft nicht 
auf die endgültig erkannte Strafe anzurechnen, der die 
Zeit zwischen der Urteilsverkündung 1. und 2. Instanz 
ausmachte. Die „Vermessenheit“ des Angeklagten, ein 
Naziurteil als nicht gerecht zu empfinden und sich 
durch Einlegung der Berufung dagegen „aufzulehnen“, 
sollte auf jeden Fall für den Verurteilten besonders 
fühlbar sein. Bei Anwendung ihrer jedem gesunden 
Rechtsempfinden Hohn sprechenden Methoden hat die 
Nazijustiz auch mit der Anwendung der reformatio in 
pejus ein schändliches Spiel getrieben und die Geset
zesänderung vom 28. Juni 1935 fast ausschließlich zu 
ihren politischen Zwecken mißbraucht.

Wenn hiernach auch in den Jahren 1935 bis 1945 die 
reformatio in pejus ein Mittel zur offensichtlichen 
Rechtsbeugung war, so muß man andererseits nach 
eingehenden Erwägungen doch zu dem Schluß kom
men, daß die reformatio in pejus nicht nur eine ge
wisse Daseinsberechtigung hat, sondern bei sachlicher 
und vernunftgemäßer Anwendung in gewissen Rechts
fällen durchaus angebracht und zur Herbeiführung 
eines gerechten und logisch richtigen Urteils sogar 
unumgänglich notwendig erscheint. Die Urteilsgründe 
des LG Halle sind einleuchtend und überzeugend, ins
besondere, wenn man den Einspruch gegen einen amts
richterlichen Strafbefehl oder den Antrag auf gericht
liche Entscheidung nach vorangegangener polizeilicher 
Strafverfügung vergleichsweise heranzieht. In den 

'§§ 411 bzw. 417 StPO heißt es ausdrücklich, daß das 
Gericht bei der Urteilsfällung weder an den im Straf
befehl enthaltenen Ausspruch noch an den der Poli
zeibehörde gebunden ist. Auch in diesen Fällen aber 
verfolgt der Angeklagte durch Rechtsmittelgebrauch 
doch die Absicht, die Korrektur der ihm zudiktierten 
Strafe zu seinen Gunsten herbeizuführen. Das Verbot 
der reformatio in pejus verleiht also lediglich dem 
Angeklagten vor der Berufungskammer das Vorrecht, 
von einer Urteilsverschlechterung verschont zu bleiben. 
Wer sich dagegen vor einem niederen Gericht verant
worten muß, nachdem er gegen einen Strafbefehl oder 
gegen eine Strafverfügung nicht auf das ihm zu
stehende Rechtsmittel verzichtet hat, muß eine Straf
erhöhung in Rechnung ziehen, selbst wenn sich in 
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht durch die Be
weisaufnahme nichts zu seinem Nachteil ändern sollte. 
Hier ist ein Rechtsunterschied geschaffen worden, der 
jeder Logik entbehrt.

In der heutigen Zeit sind die Voraussetzungen, die 
in den Jahren 1877 bis 1935 das Verbot der reformatio 
in pejus möglich machten, überhaupt nicht mehr vor
handen. Die nach dem Zusammenbruch der Naziherr
schaft dringend notwendig gewesene Säuberung der 
Justiz von allen faschistischen und reaktionären Kräf
ten sowie das durch die wirtschaftlich ungünstigen 
Verhältnisse bedingte Anwachsen der Kriminalität, 
brachten der Staatsanwaltschaft bei zahlenmäßig un
zureichender Besetzung eine enorme Arbeitsüber
lastung ein, die auch durch die Amnestie vom 18. März 
1948 nur vorübergehend abgeschwächt werden konnte. 
War es unter diesen Umständen zu vermeiden, daß es 
von der Anklagevertretung vielfach verabsäumt wurde, 
das Rechtsmittel der Berufung einzulegen? Manchmal 
mag auch — speziell an den Orten kleinerer Amts
gerichte — der Sitzungsvertreter der Staatsanwalt
schaft sich nicht dazu entschließen, von sich aus Be
rufung einzulegen und überläßt das lieber seinem 
„großen“ Kollegen. Soll nun der Angeklagte, gegen den 
die Staatsanwaltschaft infolge Fristversäumnis keine 
Berufung eingelegt hat, besser gestellt sein, als der
jenige, dessen erstinstanzliche Verurteilung ihm selbst 
zu hart, der Staatsanwaltschaft aber nicht ausreichend 
erschien und den Anklagevertreter zu fristgerechter 
Einlegung der Berufung veranlaßte? Das kann un
möglich der Sinn des Verbotes der reformatio in pejus 
sein, und doch läßt es derartige Möglichkeiten offen.

Ich vertrete den Standpunkt, daß eine Anwendung 
der reformatio in pejus selbst in solchen Fällen an
gebracht ist, in denen die Berufungsverhandlung zu 
keinen anderen rechtlichen oder tatsächlichen Ergeb
nissen geführt hat als die Verhandlung in erster In
stanz, aber das Strafmaß des Vorderrichters derart 
niedrig erscheint, daß eine Aufrechterhaltung des erst
instanzlichen Urteils von der Berufungsstrafkammer
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